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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1937

Norm

StPO §227

StPO §390

Rechtssatz

Hat der Staatsanwalt nach Einstellung des Strafverfahrens und Stattgebung des Subsidiarantrages die Verfolgung

wieder übernommen und wird der Angeklagte in der Folge freigesprochen, so kann dem Subsidiarankläger auch nicht

der Ersatz der Kosten des Strafverfahrens auferlegt werden, die in der Zeit zwischen der Einstellung des

Strafverfahrens und dem Wiedereintritt des Staatsanwaltes aufgelaufen sind.
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